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A. Präambel

Mit diesem Bericht kommt die Equinor Storage Deutschland GmbH, Friedeburg-Etzel (nachfolgend

auch kurz "ESD" oder "Gesellschaft"), ihrer Verpflichtung aus § 7a Abs. 5 Satz 3 i.V.m. § 7b EnWG

nach.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom l. Januar 2022 bis 31 Dezember 2022 und befasst sich mit

den Maßnahmen des Gleichbehandlungsprogramms zur diskriminierungsfi-eien Ausübung des Spei-

chergeschäfts.

Der Bericht wird vom Gleichbehandlungsbeauftragten, der Dr. Schreiber & Partner Treuhand GmbH

Wirtschaftsprüfüngsgesellschaft, vertreten durch den Geschäftsführer WP/StB Karl-Heinz Klinner,

Colonnaden 4l, 20354 Hamburg, erstellt. Der Gleichbehandlungsbeaufltragte ist in seiner Funktion

seit dem 5. Dezember 2014 tätig.

B. Selbstbeschreibung der Equinor Storage Deutschland GmbH

I. Allgemeines

Die Equinor Storage Deutschland GmbH ist als Betreiberin eines Untergmndspeichers i. S.d. § 3 Nr.

6 EnWG in Etzel ("Etzel Gas-Lager") zur Gewährleistung von Transparenz und diskriminierungs-

freier Ausgestaltung und Abwicklung des Speicherbetriebs verpflichtet. Zugleich sind ESD und de-

ren Muttergesellschaft, Equinor Deutschland GmbH (nachfolgend auch kurz "ED"), die wiederum

eine 100%ige Tochtergesellschaft der Equinor ASA ist, Teil eines vertikal integrierten Energiever-

sorgungsuntemehmens ("viEVU"). Equinor ASA hat ihren Hauptsitz in Norwegen und ist in den

Bereichen Exploration, Fördemng und Vermarktung von Erdöl und Erdgas weltweit tätig. Die fol-

gende Abbildung zeigt die Einbindung der ESD in die Konzemstruktur der Equinor-Gmppe:
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In Durchfiihmng des im Juli 2009 verabschiedeten "Dritte EU-Richtlinienpaket" zur Regulierung des

europäischen Erdgasmarkts wurde im Geschäftsjahr 2011 das Transport- und Speichergeschäft der

Equinor Deutschland GmbH in eigenständige Tochtergesellschaften ausgelagert. Das Transportge-

schaft wurde Ende 2017 verkauft.

ESD wurde im Jahr 2009 mit einem Stammkapital in Höhe von TEUR l .000 gegründet. Die Gesell-

schaft ist mit 24,7791% am Kommanditkapital der Etzel Gas-Lager GmbH & Co. KG, Friedeburg-

Etzel, (nachfolgend auch kurz "EGL") beteiligt. Die übrige Kommanditistin ist Uniper Energy Sto-

rage GmbH (Anteil: 75, 2209%). Abweichend von der Höhe der Kommanditbeteiligung nutzt ESD

ca. 17% der Arbeitsgaskapazitäten und ca. 22% der Kapazitäten der Kompressoren für die Ein- und

Auslagerung, sofern nicht im "Free Flow" ein- und ausgelagert wird. Die genauen Kapazitäten der

ESD sind auf der Homepage der ESD unter ht s://www. e uinorstora e. de veröffentlicht.
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Ein Netzanschlussvertrag für das Etzel Gas-Lager wurde mit Wirkung zum l. November 2013 mit

der Open Grid Europe GmbH unterzeichnet. Ein weiterer Netzanschlussvertrag für das Etzel Gas-

Lager - ESD besteht mit der jordgasTransport GmbH, Emden, einer ehemaligen Schwestergesell-

schaft der ESD, der am 27. Oktober 2014 mit Wirkung zum l.November 2014 unterzeichnet wurde.

Der Anschlussvertrag mit der jordgasTransport GmbH wurde nach deren Verkauf von den neuen

Eigentümern, der Gasunie Deutschland Transport Services GmbH, Hannover, sowie der Open Grid

Europe GmbH, Essen, übernommen.

Das Etzel Gas-Lager umfasst 19 Kavernen, die von der Patrizia Frankfurt Kapitalverwaltungsgesell-

schaft mbH langfhstig gemietet sind. Die Kavernen werden von der STORAG ETZEL GmbH be-

trieben. Die bergrechtliche Genehmigung des Landesamts für Bergbau, Energie und Geologie

(LBEG) Niedersachsen umfasst den Betrieb von 19 Kavernen.

ESD beschäftigte im Geschäftsjahr 2022 durchschnittlich 4 Mitarbeiter i. S.v. § 267 Abs. 5 HOB. Mit

Leitungsaufgaben für den Speicherbetrieb betraute Mitarbeiter sowie Personen, die Befugnisse zu

Letztentscheidungen besitzen, die für die Gewährleistung eines diskriminiemngsfreien Speicherbe-

triebs wesentlich sind, sind ausschließlich bei ESD angestellt und sind für diese Gesellschafit tätig.

ESD nimmt in Bezug auf zentrale Funktionen, wie Z. B. Personal, Rechnungswesen und Recht,

Dienstleistungen von ED und Equinor ASA in Anspruch. Weitere Dienstleistungen, insbesondere im

Bereich der Wartung und Instandhaltung des Etzel Gas-Lagers sowie Dispatching-Dienstleistungen

werden zudem von Dritten erbracht, die nicht Teil des vertikal integrierten Energieversorgungsunter-

nehmens der Equinor-Gmppe sind.

II. Veränderungen m der Organisationsstruktur

In Bezug auf die der Bundesnetzagentur mit Schreiben vom 25. November 2016 übersandten detail-

lierten Darstellungen zu den Geschäftsbereichen und den jeweiligen Leitungsfünktionen innerhalb

der Equinor-Gruppe haben sich aufgrund von konzemintemen Reorganisationen sowohl im Ver-

gleich zu diesem Schreiben als auch zum Vorjahr geringfügige Andemngen ergeben. Die Organi-

gramme die die Geschäftsbereiche des viEVU, deren Führungsstrukturen (unter Namensnennung)

und die relevanten Untemehmenseinheiten veranschaulichen, werden der Bundesnetzagentur mit

einem Begleitschreiben zusammen mit diesem Bericht übermittelt.
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C. Maßnahmen zur diskrimmierungsfreien Ausübung des Speichergeschäfts

I. Ausgestaltung des Gleichbehandlungsmanagements

l. Gleichbehandlungsprogramm

Gemäß § 7a Abs. 5 i. V.m. § 7b EnWG sind vertikal integrierte Energieversorgungsuntemehmen ver-

pflichtet, fiir die mit dem Speicherbetrieb befassten Mitarbeiter ein Gleichbehandlungsprogramm mit

verbindlichen Maßnahmen zur diskriminiemngsfreien Ausübung des Speichergeschäfls festzulegen.

ESD, ED und Equinor ASA (nachfolgend auch kurz gemeinsam "Equinor") haben in 2014 ein

Gleichbehandlungsprogramm aufgestellt. Darin legt Equinor jeweils für seine mit dem diskriminie-

rungsfreien Speicherbetrieb befassten Mitarbeiter Maßnahmen zur diskriminierungsfreien Ausübung

des Speicherbetriebs und eine den Anfordemngen der Vertraulichkeit entsprechenden Verwendung

von Informationen / Daten fest. Dieses Gleichbehandlungsprogramm bildet die Grundlage für das

Gleichbehandlungsmanagement und ist zu den Vorjahren unverändert.

Durch die erfolgte Bekanntmachung des Gleichbehandlungsprogramms gegenüber den betroffenen

Mitarbeitern der ESD und ED sowie die Veröffentlichung auf den IT-Systemen im Intranet der

Equinor-Gmppe steht dieses den betroffenen Mitarbeitern über ein integriertes Managementsystem

jederzeit zur Kenntnisnahme zur Verfügung. Der Gleichbehandlungsbeauftragte war in die Erstel-

lung des Gleichbehandlungsprogramms eingebunden und hat sich persönlich von dessen Verfügbar-

keit im Intranet der Equinor-Gruppe überzeugt.

Neue Mitarbeiter werden zu Beginn des Dienstverhältnisses auf das Gleichbehandlungsprogramm

hingewiesen. Für Mitarbeiter der Equinor ASA wurde das Gleichbehandlungsprogramm in engli-

scher Sprache im Intranet zur Verfügung gestellt.
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2. Gleichbehandlungsbeauftragter

a. Benennung bzw. Änderung der für die Überwachung der Einhaltung des GIeichbehand-

lungsprogramms zuständigen Person

Mit Auftragsbestätigungsschreiben vom 5. Dezember 2014 wurde der Dr. Schreiber & Partner Treu-

hand GmbH Wirtschaftsprüfüngsgesellschaft der Aufltrag zur Übernahme der Funktion des Gleich-

behandlungsbeauftragten erteilt. Die Kontaktdaten des Gleichbehandlungsbeauftragten lauten wie

folgt:

Dr. Schreiber & Partner Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfüngsgesellschaft
WP/StB Karl-Heinz Klinner
Colonnaden 4l

20354 Hamburg
Telefon: 040 - 378 50 70
Telefax: 040-378 50 713
Email: kh.klinner drschreiber. de
www.drschreiber.de
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b. Kommunikation zwischen dem GIeichbehandlungsbeauftragten und den mit den Tätig-

keiten des Speicherbetriebs befassten Mitarbeitern

Der Gleichbehandlungsbeauftragte hat im Dezember 2014 seine Arbeit aufgenommen und wurde

durch den Geschäftsführer den Mitarbeitern der Gesellschaft vorgestellt. Die vorstehenden Kontakt-

daten des Gleichbehandlungsbeauftragten sind den Mitarbeitern der Gesellschaft bekannt gegeben

worden. Er ist für die Mitarbeiter ständig persönlich/telefonisch oder per eMail erreichbar. In Aus-

Übung der Funktion des Gleichbehandlungsbeauftragten fanden auch in 2022 telefonische Bespre-

chungen mit dem Geschäftsführer der Gesellschaft statt. Kontaktanfi-agen seitens der Mitarbeiter der

Gesellschaft an den Gleichbehandlungsbeauftragten hat es in 2022 und bis zum Zeitpunkt dieser Be-

richterstattung nicht gegeben. Auch wurden an ihn keine Sachverhalte herangetragen, die seine Tä-

tigkeit betreffen könnten.

c. Kommunikation zwischen dem Gleichbehandlungsbeauftragten und der Unternehmens-

leitung

Der Gleichbehandlungsbeauftragte besitzt ein direktes Vortragsrecht bei der Unternehmensleitung.

Er ist berechtigt, an allen Sitzungen der Unternehmensleitung und der Gesellschafterversammlung

teilzunehmen.

In den Sitzungen der Unternehmensleitung werden bedarfsweise diskriminierungsrelevante Ge-

schäftsprozesse thematisiert und rechtskonforme Lösungen festgelegt. Auch berichtet der Gleichbe-

handlungsbeaufitragte über aktuelle Rechtsentwicklungen und hieraus abzuleitende Anpassungen im

Geschäftsbetrieb sowie ggf. aufgetretene Verstöße gegen das Gleichbehandlungsprogramm.

Durch diese und darüberhinausgehende telefonische Kommunikation auf regelmäßiger Basis ist ge-

währleistet, dass der Gleichbehandlungsbeauftragte gemeinsam mit der Geschäftsfühmng möglichen

Verstößen gegen das Gebot der Nichtdiskriminierung bzw. Wahrung der Vertraulichkeit wirtschaft-

lich sensibler Informationen vorbeugen kann und die Geschäftsführung bei der Feststellung mögli-

eher Verstöße zeitnah eine Entscheidung herbeiführen kann.
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Aufgrund der Auswirkungen infolge der Verbreitung des SARS-CoV-2-Viruses in den Vorjahren

fand die Kommunikation mit der Unternehmensleitung in 2022 ausschließlich über Telefonate oder

Videotelefonie (Microsoft Teams-Konferenzen) statt. Persönliche Treffen haben demzufolge nicht

stattgefunden.

Aufgmnd des unveränderten Geschäftsmodells der ESD, des nahezu konstanten regulatorischen Um-

felds der Gesellschaft sowie des Mitarbeiterstamms ergab sich im Kalenderjahr 2022 kein Bedarf zur

(persönlichen) Teilnahme an Sitzungen der Unternehmensleitung bzw. der Gesellschafterversamm-

lung.

II. Umsetzung des Gleichbehandlungsprogramms sowie Überprüfung wesentlicher diskrimi-

nierungsrelevanterGeschäftsprozesse

Das vorstehend genannte Gleichbehandlungsprogramm wurde durch die Geschäftsführung von ESD

und ED verbindlich in Kraft gesetzt. Das Gleichbehandlungsprogramm wurde ebenfalls mit der zu-

ständigen Rechtsabteilung und dem Corporate Compliance Officer der Equinor ASA besprochen.

Das Gleichbehandlungsprogramm ist Teil des internen "Orgamsations-, Management- und Kontroll-

dokuments" von ED und ist somit verbindlich für alle Angestellten der ESD und ED sowie für alle

Mitarbeiter der Equinor ASA, die Dienstleistungen für ESD und ED erbringen. Durch Bekanntma-

chung ist das Gleichbehandlungsprogramm wirksam in Kraft geü-eten.

Im Gleichbehandlungsprogramm wurden diskriminierungsrelevante Geschäfltsprozesse definiert und

die sich hieraus ergebenden Verpflichtungen der mit dem Speicherbetaieb befassten Mitarbeiter ab-

geleitet.

Dabei wurde der Besonderheit Rechnung getragen, dass nach wie vor nur ein Speicherkunde exis-

tiert, der zugleich Teil des vertikal integrierten Energieversorgungsuntemehmens ist. Insbesondere

besteht keine systemtechnische Treimung der vorhandenen IT-Systeme der fiir den Speicherbetrieb

der ESD und der in den übrigen Wettbewerbsbereichen tätigen Mitarbeiter. Durch Zugriffsbeschrän-

kungen ist jedoch sichergestellt, dass Mitarbeiter aus den Bereichen Erzeugung, Produktion und Ver-

trieb keinen Zugriff auf wirtschaftlich sensible Infonnationen aus dem Speicherbetrieb haben.
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Eine weitere Besonderheit besteht in der Durchführung des Joint Ventures über die Kommanditbetei-

ligung an EGL in Bezug auf die gesetzlich geforderten Weisungsbefügnisse der ESD. Die Beteili-

gungshöhe in Höhe von 24, 8% führt dazu, dass die für die Weisung erforderliche Beschlussmehrheit

nur durch eine konsensuale Entscheidung mehrerer Gesellschafter möglich ist. Der M:itgesellschafter

ist ebenfalls Speicherbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 6 EnWG und unterliegen wie ESD der Pflicht

zur diskriminierungsfreien Ausübung des Speichergeschäfts.

III. Schulungskonzept

Es finden wöchentliche Besprechungen der ESD und ED unter Leitung der Geschäftsführung statt.

Im Rahmen dieser Treffen werden u.a. auch aktuelle Themen mit Bezug zum Gleichbehandlungs-

Programm erörtert.

Für die Mitarbeiter der ESD und ED sowie die mit dem Speicherbetrieb befassten Mitarbeiter der

Equinor ASA finden jährliche Schulungen zum Gleichbehandlungsprogramm statt, deren Teilnahme

verpflichtend ist.

In 2020 fand eine Umstellung der jährlich durchzuführenden Schulungsveranstalhing auf einen web-

basierten Service in digitaler Form statt (Schulungsplattform "UWEB2000"). Die Software dazu

bzw. die Lizenz wurde im zweiten Quartal 2019 angeschafft; die Trainingsinhalte wurden in der ent-

sprechenden Form umgesetzt. Bei UWEB2000 handelt es sich um ein Unterweisungssystem, das

Unternehmen unterstützt, die Unterweisungsverpflichtungen im Arbeitsschutz zu erfüllen, diese in-

dividuell nach Bedarf zuzuweisen und zu dokumentieren. Innerhalb des Systems stehen von Exper-

ten vorbereitete Unterweisungen zur Verfügung und man hat zudem die Möglichkeit, individuelle

und passgenaue Unterweisungen zu erstellen und zu implementieren.

ESD hat das bestehende Gleichbehandlungsprogramm strukturiert auf die Art der UWEB2000 Un-

terweisung umgesetzt. Die Schulung wurde allen betroffenen Mitarbeitern am Standort Etzel als

Pflichtunterweisung, neben anderen Arbeitgeberpflichtschulungen, zugewiesen, die innerhalb des

Kalenderjahres 2022 durchzuführen war. Im Anschluss an die Unterweisung war ein individueller

Test zu absolvieren, der das Verständnis der Inhalte abfi-agt. Bei erfolgreichem Bestehen haben die
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Mitarbeiter die Möglichkeit, sich ein Zertifikat hemnterzuladen. Dem Gleichbehandlungsbeauftrag-

ten lagen die Teilnahmebescheinigungen aus dem Jahr 2022 vor.

In dem Unterweisungstool werden neben dem Gleichbehandlungsprogramm auch weitere Schulun-

gen durchgeführt. Der Fortschritt in Bezug auf die Teilnahme und das Bestehen des Abschlusstests

sämtlicher Mitarbeiter wird regelmäßig überwacht und monatlich anonymisiert in einer Mitarbeiter-

besprechung thematisiert. Zum Jahresende müssen 100% der vorgesehenen Unterweisungen durch-

geführt sein.

Das Training, der Test, das "Monitoring-System" sowie die Erfassung der Teilnahme im UWEB2000-

System wurde dem Gleichbehandlungsbeauftragten am 2. Febmar 2021 in einer "TEAMS-Konferenz"

vorgeführt.

Für die Schulung der betroffenen Mitarbeiter der Equinor ASA ist die Konzemrechtsabteilung ver-

antwortlich. Ein Zugriff auf "UWEB2000" für Mitarbeiter der Equinor ASA war nicht vorgesehen,

Die Geschäftsführung sowie die leitenden Mitarbeiter infonnieren die übrigen Mitarbeiter über die

aktuelle Entwicklung in ihren jeweiligen Verantwortungs- und Arbeitsbereichen.

Der Gleichbehandlungsbeauftragte nimmt regelmäßig an Telefonkonferenzen und Treffen des Bun-

desverbands der Energie- und Wasserwirtschaft e.V., Berlin, teil. Die insoweit im Rahmen des Er-

fahrungsaustausches mit anderen Gleichbehandlungsbeauftragten gewonnenen Erkenntnisse werden

anlassbezogen regelmäßig an die Geschäftsfühmng und die Mitarbeiter der Gesellschaft weitergege-

ben.
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IV. Uberwachungskonzept

Die Mitarbeiter sind verpflichtet, den Gleichbehandlungsbeauftragten bei der Durchfühmng seiner

Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen zu unterstützen. Hierzu haben die Mitarbeiter insbe-

sondere vollständig und wahrheitsgemäß die erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Einsicht in

die von ihnen verwalteten Akten, Unterlagen und elektronischen Datenverarbeitungssysteme und

diskriminierungsrelevanten Prozesse zu gewähren.

Ein Verstoß der Mitarbeiter gegen ihre im Gleichbehandlungsprogramm festgelegten Pflichten stellt

eine Verletzung ihrer arbeitsvertraglichen Verpflichtungen dar. Sie kann arbeitsrechtliche Konse-

quenzen nach sich ziehen. Ein durch das Gleichbehandlungsprogramm gefordertes oder gerechtfer-

tigtes Verhalten darf nicht zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen führen und sich für den betroffenen

Mitarbeiter negativ auswirken. Den mit dem Speicherbetrieb befassten Mitarbeitern ist bekannt, dass

Verstöße gegen das Gleichbehandlungsprogramm arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen

können.

Im Berichtszeitraum wurden keine arbeitsrechtlichen Sanktionen gegenüber Mitarbeitern wegen Ver-

Stößen gegen das Gleichbehandlungsprogramm ausgesprochen.

Der Gleichbehandlungsbeauftragte hat im Dezember 2014 seine Arbeit aufgenommen und sich dabei

der Geschäftsführung und Mitarbeitern von ESD und ED vorgestellt. Er wurde von dem Geschäfts-

föhrer, Herrn Andreas Jordan, in die Thematik eingeführt und mit den Geschäftsprozessen der Ge-

Seilschaft vertraut gemacht. Dabei wurden auch Dokumente mit Bezug zum Aufgabenbereich des

Gleichbehandlungsbeauftragten übergeben, anhand derer sich der Gleichbehandlungsbeauftragte u. a.

über das Speichergeschäfit und die - im Wesentlichen unveränderten - vorhandenen Geschäftspro-

zesse informiert hat.

Im Zuge der mit den Mitarbeitern der ESD und ED in den Folgejahren sowie im Berichtsjahr geführ-

ten Gespräche konnte sich der Gleichbehandlungsbeauftragte davon überzeugen, dass diese Mitarbei-

ter in Bezug auf die im Gleichbehandlungsprogramm dargelegten Anforderungen und Maßnahmen

zur diskriminiemngsfreien Ausübung des Speichergeschäfts entsprechend sensibilisiert sind.
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Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen sowie das Gleichbehandlungsprogramm wurden nicht

festgestellt.

Hamburg, den 27. März 2023

Dr. Schreiber & Partner Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfüngsgesellschaft

^
Karl-Heinz Klinner

Wirtschaftsprüfer
Steuerberater



Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send "Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen - sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
Prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gäbe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.
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2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf - außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen - der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und
Umstanden Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Uber-
nähme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
Prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-

hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden.
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

7 Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie Z. B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und
dgl. ) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden. Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio.   beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.



(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
Verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schaden in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio.   in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
desti/ersicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
Prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach §
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestatigungsvermerk nicht weiten/erwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten
Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermogensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlösse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst, d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, Z. B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerslrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
Wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußemng, Liquidation und
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsorüfer entsorechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
Sprüche gilt nur deutsches Recht.




